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9072 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gehaltskassengesetz 2002 geändert wird 

Die Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, der unter 
anderem die Bemessung und Auszahlung der Bezüge aller in öffentlichen Apotheken oder in 
Anstaltsapotheken aufgrund eines Dienstvertrags angestellten ApothekerInnen und AspirantInnen sowie 
die Errichtung eines Reservefonds zur Sicherstellung der Besoldung obliegt. Mit dem vorliegenden 
Beschluss des Nationalrates werden Regelungslücken im Gehaltskassengesetz geschlossen und es 
erfolgen inhaltliche Klarstellungen. 
Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
- Für die Frage von Leistungen der Gehaltskasse und Mitgliedsbeiträgen an die Gehaltskasse soll 

künftig eine gleichzeitige Mitgliedschaft in beiden Abteilungen (DienstnehmerInnen und 
DienstgeberInnen) möglich sein; 

- es erfolgen Ergänzungen im Zusammenhang mit der Dienstzeitanrechnung; 
- in einigen Punkten werden die Kompetenzen zwischen Vorstand und Delegiertenversammlung neu 

geregelt. 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
16. Juli 2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Ferdinand Tiefnig. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter mit beratender 
Stimme an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Ferdinand Tiefnig gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 16. Juli 2013 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2013 07 16 

 Ferdinand Tiefnig Friedrich Reisinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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